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Eggersdorf bei Graz, 23. April2026
A-2026-7tO0-00425

Kundmachung

Gemäß $ g Abs. 3 Steiermärkisches Landes-Straßenverwaltungsgesetz LSTVG 1964,

LGBl.Nr. L54/I964, in der Fassung LGBI. Nr. 8O/2O2L, hat der Gemeinderat der Marktgemeinde
Eggersdorf bei Graz unter Zugrundelegung der von der Vermessung Huber ZT GmbH erstellten

Vermessungsurkunde GZ756O vom 14. November 2024 und der in der Natur hergestellten fertigen
Weganlage in der öffentlichen Sitzung vom 23. April 2026, GZ: 004-02/2026, unter dem

Tagesordnungspunkt 5.) die nachstehende

VERORDNUNG
besch lossen:

Die Auflassung der Widmung aller Trennstücke gemäß Anderungsausweis, die vom

Öffentlichen Gut abgeschrieben werden und die Umwandlung in freies Gemeindevermögen

sowie deren Kundmachung.

Die Abschreibungen allerTrennstücke vom Öffentlichen Gut bzw. dem Besitz der Gemeinde
gemäß Anderu ngsausweis.

Sämtliche Grundstücke bzw. Grundstücksteile, die aus einer privaten Grundbuchseinlage

abgeschrieben und dem öffentlichen Gut (Straßen und Wege) zugeschrieben werden, dem

Gemeingebrauch als Öffentliche Verkehrsfläche gewidmet bzw. zur öffentlichen Straße

erklärt.

lm Zuge der Vermessungsarbeiten wurden die Grenzen mit den Nachbargrundstücken neu fixiert
und Zuführungen sowie Abtretungen aus der öffentlichen Verkehrsfläche durchgeführt.

Es wird festgestellt, dass für Grundstücke bzw. Grundstücksteile, welche dem Privatgebrauch

zugeschrieben werden sollen, kein Gemeingebrauch als öffentliche Verkehrsfläche mehr vorliegt

und somit die Grundstücksteile aus dem öffentlichen Gut (Straßen und Wege) abgeschrieben und

einer privaten Grundbuchseinlage zugeschrieben werden.

Weiters werden sämtliche Grundstücke bzw. Grundstücksteile, die aus einer privaten

Grundbuchseinlage abgeschrieben und dem Öffentlichen Gut (Straßen und Wege) zugeschrieben

werden, dem Gemeingebrauch als Öffentliche Verkehrsfläche gewidmet bzw. zur öffentlichen
Straße erklärt. Es wird bestätigt, dass die Anlage errichtet wurde und entsprechende

Bau ma ßnahmen dah ingehend stattgefu nden haben.

Parteienverkehrszeiten: Montag bis Freitag - 08.00 bis 12.00 Uhr I Mittwoch zusätzlich von 14.00 bis 19.00 Uhr

Bankverbinduns: IBAN: AT65 3825 2000 0405 0092 | BIC: RZSTAT2G252 | Raiffeisenbank Nestelbach-Eggersdorf eGen

DVR-Nr.: 0112607 | Gemeindenummer: 60661 | UID-Nr.: ATU69179925
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Diese Verordnung tritt gemäß S 92 der Steiermärkischen Gemeindeordnung L967, idF LGBI'Nr.

68/2023, mit dem auf den Ablauf der 2-wöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.

Für den Eggersdorf bei Graz

ister

chler

Beilage

Vermessungsurkunde 7560

angeschlagen
2 7, Aprit 2026

abgenommen:
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